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1. Neue Regeln bei Beleghaltepflich-

ten, Steuererklärungsfristen 

 

Mit dem Gesetz zur Modernisierung des Be-
steuerungsverfahrens (StModernG) will die 
Bundesregierung bei der Steuererklärung 
weitgehend ohne schriftliche Belege auskom-
men. Des Weiteren wurden neue Regeln bei 
den Aufbewahrungs- und Steuererklärungsfris-
ten festgelegt. 
 
� Beleghaltepflichten: Mit der Steuererklä-

rung des Jahres 2017 müssen dem Finanz-
amt keine Belege mehr eingereicht werden. 
Grundsätzlich wird aus der „Belegvorlage-
pflicht“ eine „Belegvorhaltepflicht“. Dem-
nach sind Belege nur noch auf Nachfrage 
des Finanzamts vorzulegen. Es muss aber 
damit gerechnet werden, dass diese von den 
Finanzbehörden angefordert werden. Sie 
sind also aufzubewahren. 

 

� Ausnahme Spendenquittungen: Meldet 
der Zuwendungsempfänger die erhaltene 
Zuwendung direkt an die Finanzverwal-
tung, kann ganz auf die Belegvorhalte-
pflicht von Spendenquittungen verzichtet 
werden. Eine besondere Regelung gilt für 
die Aufbewahrung von Spendenbescheini-
gungen und Mitgliedsbeiträge an als ge-
meinnützig anerkannte Vereine und Ein-
richtungen. Diese müssen bis zu einem Jahr 
nach Bekanntgabe des Steuerbescheids 
aufbewahrt werden. 

 
� Steuererklärungsfristen: Während nach 

den bisherigen „Fristenerlassen“ eine Frist-
verlängerung über den 31. Dezember des 
Folgejahres nur aufgrund begründeter Ein-
zelanträge möglich ist, können die von der 
Regelung erfassten Steuererklärungen 
nunmehr vorbehaltlich einer „Vorabanfor-
derung“ oder einer „Kontingentierung“ bis 
zum 28. Februar des Zweitfolgejahres ab-
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gegeben werden. Für nicht beratene Steuer-
pflichtige wurde die Frist zur Abgabe der 
Steuererklärung von Ende Mai auf Ende Ju-
li des Folgejahres verlängert.   

 
Bitte beachten Sie: Die neuen Regelungen 
sind erstmals für Besteuerungszeiträume, 
die nach dem 31.12.2017 beginnen, und 
Besteuerungszeitpunkte, die nach dem 
31.12.2017 liegen, anzuwenden. Für Be-
steuerungszeiträume, die vor dem 1.1.2018 
beginnen, und Besteuerungszeitpunkte, die 
vor dem 1.1.2018 liegen, sind Steuererklä-
rungen daher weiterhin bis zum 31.5.2018 
bzw. bei durch steuerlich beratenen Steuer-
pflichtigen bis zum 31.12.2018 bei den Fi-
nanzämtern abzugeben. Für die Steuerer-
klärungen 2017 gelten also noch die alten 
Abgabefristen. 
 

� Erhebung von Verspätungszuschlägen: 
Die Finanzbehörde muss – mit wenigen 
Ausnahmen – von Gesetzes wegen bei ver-
späteter Abgabe der Steuererklärungen ei-
nen Verspätungszuschlag erheben. Der 
Verspätungszuschlag beträgt für jeden an-
gefangenen Monat der eingetretenen Ver-
spätung 0,25 % der festgesetzten Steuer – 
mindestens jedoch 25 € für jeden angefan-
genen Monat. Die Neuregelungen sind 
erstmals für 2019 einzureichende Steuerer-
klärungen anzuwenden. 

 
2. Bundesverfassungsgericht stellt 

Grundsteuer infrage 
 
Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat 
am 16.1.2018 über drei Richtervorlagen des 
Bundesfinanzhofs (BFH) sowie über zwei 
Verfassungsbeschwerden zur Verfassungsmä-
ßigkeit der Einheitsbewertung der Grundsteuer 
verhandelt. Ein förmlicher Beschluss ist hier-
über noch nicht gefasst worden. Bis zu einem 
Urteil dauert es in der Regel mehrere Monate. 
 
Der BFH hält die Einheitsbewertung des 
Grundvermögens wegen Verstoßes gegen den 
allgemeinen Gleichheitssatz ab dem Bewer-
tungsstichtag 1.1.2008 für verfassungswidrig. 
Nach seiner Auffassung kommt es aufgrund 
der Systematik der Bewertungsvorschriften bei 

der Feststellung der Einheitswerte zu gleich-
heitswidrigen Wertverzerrungen.  
 
Vom BVerfG ist nunmehr zu klären, ob die 
einmal festgestellten Einheitswerte, die im 
Jahr 1964 in den westlichen und 1935 in den 
neuen Bundesländern festgelegt wurden, heute 
noch eine gerechte Steuererhebung zulassen. 
Mehrfach hinterfragten die Verfassungsrichter, 
ob sich die alten Zahlen heute noch rechtferti-
gen lassen und ließen damit ihre Zweifel an 
der Verfassungsmäßigkeit erkennen. 
 
Anmerkung: Das Verfahren hat große Bedeu-
tung für Immobilieneigentümer, Mieter und 
Kommunen. Wir halten Sie hier auf dem Lau-
fenden. 
 
3. Buchung von EC-Kartenumsätzen 

in der Kassenführung 
 
Immer häufiger zahlen Kunden auch in Betrie-
ben mit überwiegendem Bargeldverkehr (z. B. 
in der Gastronomie) bargeldlos mit EC-Karte. 
Dabei werden in der Buchführung nicht selten 
zunächst sämtliche Tageseinnahmen ein-
schließlich der EC-Zahlung im Kassenbuch 
aufgezeichnet und danach die EC-Zahlungen 
als „Ausgabe“ wieder ausgetragen. Später wird 
der Gesamtbetrag entsprechend im Kassenkon-
to gebucht und die EC-Kartenumsätze über das 
Geldtransitkonto ausgebucht. 
 
Nach einem Schreiben des Bundesfinanzmi-
nisteriums (BMF) vom 16.8.2017 verstößt die 
nicht getrennte Verbuchung von baren und 
unbaren Geschäftsvorfällen oder von nicht 
steuerbaren, steuerfreien und steuerpflichtigen 
Umsätzen ohne genügende Kennzeichnung i. 
d. R. gegen die Grundsätze der Wahrheit und 
Klarheit einer kaufmännischen Buchführung 
und gegen steuerrechtliche Anforderungen. 
Demnach sind bare und unbare Geschäfts-

vorfälle getrennt zu verbuchen. Im Kassen-

buch sind nur Bareinnahmen und Baraus-

gaben zu erfassen. Die Erfassung unbarer 

Geschäftsvorfälle im Kassenbuch stellt nach 

Auffassung des BMF einen formellen Man-

gel dar.  

 
Anmerkung: Die EC-Kartenumsätze müssen 
in einer Zusatzspalte bzw. einem extra Neben-
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buch zum Kassenbuch erfasst werden, um den 
Anforderungen des BMF zu genügen. Diese 
vom BMF vertretene Auffassung wird vom 
Deutschen Steuerberaterverband heftig kriti-
siert. Er fordert die Anerkennung der langjäh-
rigen kaufmännischen Übung. 
 
4. Rechnungsanforderungen: Brief-

kasten als Rechnungsanschrift 
 
Damit eine Rechnung zum Vorsteuerabzug 
berechtigt, muss sie die im Umsatzsteuergesetz 
vorgeschriebenen Angaben enthalten. Dazu 
gehören u. a. der vollständige Name und die 
vollständige Anschrift des leistenden Unter-
nehmers und des Leistungsempfängers. 
 
Nachdem die Frage der erforderlichen korrek-
ten Angaben der „vollständigen Rechnungsan-
schrift“ vom deutschen Fiskus teilweise stren-
ger gesehen wird als vom Europäischen Ge-
richtshof, hat der Bundesfinanzhof (BFH) 
diesem in einem Vorabentscheidungsersuchen 
die Frage vorgelegt, ob der Begriff der „An-
schrift“ dahin zu verstehen ist, dass der Steu-
erpflichtige an diesem Ort seine wirtschaftli-
che Tätigkeit ausübt oder ob es ausreicht, dass 
er dort lediglich zu erreichen ist. 
 
Bereits in seinem Schlussantrag vom 5.7.2017 
schlug der Generalanwalt des EuGH dazu vor, 
die Frage dahin gehend zu beantworten, dass 
die Europäische Mehrwertsteuerrichtlinie na-
tionalen Rechtsvorschriften entgegensteht, die 

die Ausübung des Rechts auf Vorsteuerab-

zug davon abhängig macht, dass in der 

Rechnung die Anschrift angegeben ist, un-

ter der der Rechnungsaussteller seine 

„wirtschaftliche Tätigkeit“ ausübt. Nun-
mehr liegt die Entscheidung des EuGH vom 
15.11.2017 vor, die dem Vorschlag des Gene-
ralanwalts gefolgt ist. Demnach würde auch 
eine Briefkastenanschrift den Formerforder-
nissen genügen.  
 
Anmerkung: Wie der BFH und die Finanz-
verwaltung darauf reagieren werden, steht zzt. 
nicht fest. Steuerpflichtige können sich in 
gleich gelagerten Fällen aber immer auf die 
Entscheidung des EuGH berufen. 
 
 

5. Eindeutige Leistungsbeschreibung 

in einer Rechnung auch im Nied-

rigpreissegment erforderlich 
 
In zwei Entscheidungen stellt das Hessische 
Finanzgericht (FG) fest, dass auch im Niedrig-
preissegment ein Vorsteuerabzug nur vorge-
nommen werden kann, wenn die Rechnung 
eine eindeutige und leicht nachprüfbare Fest-
stellung der Leistung ermöglicht, über die 
abgerechnet wird.  
 
Nach Auffassung des FG kann innerhalb einer 
Branche hinsichtlich der Frage, welche Be-
zeichnung einer Leistung noch handelsüblich 
ist, nicht nach verschiedenen Verkehrskreisen 
– nämlich wie im entschiedenen Fall dem 
Handel mit Textilien im mittleren und oberen 
Preissegment einerseits und dem Handel mit 
Waren im Niedrigpreissegment andererseits – 
differenziert werden. Die bloße Angabe einer 
Gattung (z. B.  T-Shirts, Kleider, Blusen, Ja-
cken) stelle keine handelsübliche Bezeichnung 
dar.  
 
Hinweis: Das FG betonte, dass die erforderli-
che weitergehende Umschreibung der Ware 
über die Herstellerangaben bzw. die Angabe 
einer etwaigen Eigenmarke oder über Modell-
typ, Farbe und Größe sowie unter Bezugnahme 
auf eine Artikel- oder Chargennummer erfol-
gen könnte. Auch die Benennung von Größe, 
Farbe, Material, gegebenenfalls Sommer- oder 
Winterware kommt in Betracht.  
 
Anmerkung: Gegen das Urteil im Verfahren 1 
K 2402/14 wurde Revision eingelegt, die beim 
Bundesfinanzhof unter dem Aktenzeichen XI 
R 2/18 anhängig ist. 
 
6. Ansparabschreibung/Investitions-

abzugsbetrag nur für angemessene 

Wirtschaftsgüter (Pkw) 
 
Für die künftige Anschaffung oder Herstellung 
eines neuen beweglichen Wirtschaftsguts des 
Anlagevermögens konnten Steuerpflichtige – 
unter weiteren Voraussetzungen – eine den 
Gewinn mindernde Rücklage (Ansparab-
schreibung) bilden. Die „Ansparabschreibung“ 
ist durch den „Investitionsabzugsbetrag“ mit 
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ähnlicher steuersparender/-verlagernder Wir-
kung ersetzt worden. 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) entschied nun-
mehr am 10.10.2017, dass eine Rücklage nicht 
gebildet werden darf, wenn hierdurch unan-
gemessene Aufwendungen steuermindernd 
berücksichtigt würden. So ist hinsichtlich der 
voraussichtlichen Anschaffung eines Sportwa-
gens und einer Limousine der jeweils höchsten 
Preisklasse die Bildung einer Rücklage voll-
umfänglich ausgeschlossen, soweit sie die 
Lebensführung des Steuerpflichtigen oder 
anderer Personen berühren, die nach allgemei-
ner Verkehrsauffassung als unangemessen 
anzusehen sind. 
 
Der BFH betont aber in seiner Entscheidung, 
dass die Anschaffung eines teuren und schnel-
len Pkw nicht stets unangemessen ist, wenn 
die Benutzung eines repräsentativen Fahrzeugs 
für den Geschäftserfolg keine Bedeutung hat. 
Vielmehr ist die Bedeutung des Repräsentati-
onsaufwands nur eine von mehreren Tatsa-
chen, die im Einzelfall zu würdigen und ge-
geneinander abzuwägen sind. 
 
Anmerkung: Ob diese Regelung für den „In-
vestitionsabzugsbetrag“, der die Ansparab-
schreibung ersetzt hat, auch gilt, ist umstritten. 
 
7. Kostenübernahme für Fort- und 

Weiterbildung von Mitarbeitern 
 
Werden Fort- oder Weiterbildungsmaßnahme 
im ganz überwiegenden betrieblichen Interesse 
des Arbeitgebers durchgeführt, führt die Kos-
tenübernahme durch den Arbeitgeber nicht zu 
steuerpflichtigem Arbeitslohn.  
 
Die Oberfinanzdirektion NRW (OFD) nimmt 
in ihrer Kurzinfo vom 25.10.2017 zu Sachver-
halten Stellung, in denen es darum geht, dass 
der Arbeitgeber die Studiengebühren für ein 
berufsbegleitendes (Zweit-)Studium bzw. die 
Kosten für eine Fort-/Weiterbildung der Mit-
arbeiter grundsätzlich übernimmt, die Kosten-
erstattung aber vom erfolgreichen Bestehen 
der Abschlussprüfung abhängig macht.  
 
Beispiel: Eine Bankangestellte macht eine 
Fortbildung zur Bankfachwirtin von 09/2014 

bis 07/2016. Die Bank erstattet die angefalle-
nen Lehrgangs- und Prüfungsgebühren nur bei 
Bestehen der Prüfung. Für die Jahre 2014 bis 
2016 setzt die Arbeitnehmerin die anfallenden 
Kosten als Werbungskosten in ihrer Steuerer-
klärung an. Die Steuerbescheide für 2014 und 
2015 werden bestandskräftig. Im Juli 2016 
besteht die Bankfachwirtin ihre Prüfung. Für 
das Jahr setzt sie ebenfalls Werbungskosten 
an. 
 
Grundsätzlich bleibt der Werbungskostenab-
zug für die Jahre 2014 bis 2016 bestehen. Die 
Berücksichtigung der Werbungskosten im 
Veranlagungszeitraum des Abflusses bleibt 
durch die Kostenerstattung unberührt. Nach 

Auffassung der OFD handelt es sich bei der 

Kostenübernahme der Lehrgangs- und Prü-

fungsgebühren durch den Arbeitgeber aber 

um eine Art „Bonus“. Entsprechend stellen 

die Arbeitgeberzahlungen im Jahr 2016 

steuerpflichtigen Arbeitslohn dar.  
 
8. Nachträgliche Herabsetzung des 

vereinbarten Ruhegehalts 
 
Verzichtet ein Gesellschafter-Geschäftsführer 
gegenüber seiner Kapitalgesellschaft auf eine 
bereits erdiente (werthaltige) Pensionsanwart-
schaft, ist darin nach einer Entscheidung des 
Bundesfinanzhofs (BFH) vom 23.8.2017 (mit 
ganz wenigen Ausnahmen) eine verdeckte 
Einlage zu sehen.  
 
Denn selbst wenn sich die wirtschaftliche La-
ge der Kapitalgesellschaft nach Zusage des 
Ruhegehalts wesentlich verschlechtert, wird 
ein fremder Geschäftsführer regelmäßig nur 
dann auf eine bereits erdiente Pensionsanwart-
schaft verzichten, wenn die Versorgungszusa-
ge eine Widerrufsmöglichkeit für diesen Fall 
vorsieht oder die Kapitalgesellschaft aus ande-
ren Gründen einen Anspruch auf Anpassung 
der Versorgungszusage auch für die Vergan-
genheit hat. Wurzelt die Zusage der Altersver-
sorgung im Anstellungsvertrag, führt der Ver-
zicht auf die erdiente und werthaltige Anwart-
schaft zu einem Lohnzufluss in Höhe des 
Teilwerts. 
 
Anmerkung: Der BFH qualifiziert die fiktiv 
zugeflossene Pensionsanwartschaft – ebenso 
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wie eine im Entscheidungsfall tatsächlich zu-
geflossene Abfindung – als Vergütung für eine 
mehrjährige Tätigkeit des Gesellschafter-
Geschäftsführers. Dementsprechend kommt 

die Anwendung der steuerlich günstigeren 
Fünftelregelung in Betracht. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Fälligkeitstermine  Fällig am 
  

Umsatzsteuer (mtl.),  

Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.) 
 

12.2.2018 
 

Gewerbesteuer, Grundsteuer 

 
15.2.2018 

 

Sozialversicherungsbeiträge 
 
 

26.2.2018 
 

  

 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB  
 maßgeblich für die Berechnung 
 von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2016 = - 0,88 % 
 1.1.2015 – 30.6.2016 = - 0,83 % 
 1.7. – 31.12.2014 = - 0,73 % 
 1.1. – 30.6.2014 = - 0,63 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

http://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 

 
    

 Verzugszinssatz 
 ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

 Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern  

(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
 (abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 

zzgl. 40 € Pauschale 
 

 

 Verbraucherpreisindex 
 (2010 = 100) 

2017: November = 109,9; Oktober = 109,6; September = 109,6; August = 
109,5, Juli = 109,4; Juni = 109,0; Mai 108,8; April = 109,0; März = 109,0; 
Februar = 108,8; Januar = 108,1 
 

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  
http://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 
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Disclaimer 

 
Die vorliegende Publikation dient der Information unserer Mandanten/Kunden sowie der interessierten Öffentlichkeit. Alle Angaben wurden sorgfältig 
recherchiert und zusammengestellt. Wir übernehmen dennoch keine Gewähr und keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Hinwei-
se. Alle Angaben beziehen sich auf den Stand zum Zeitpunkt der Manuskript- bzw. Präsentationsfertigstellung. Aufgrund künftiger Entwicklungen 
können Änderungen eintreten. Wir übernehmen keine Verpflichtung, hierüber zu informieren. Die in diesem Dokument gegebenen Informationen 
beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, jedoch nicht einer neutralen Prüfung unterzogen haben. Die Herausgeber/Autoren übernehmen 
keine Gewähr und keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen. Die in dieser Darstellung vertretenen 
Meinungen stellen ausschließlich die Auffassung der Herausgeber/Autoren dar und können sich jederzeit ändern; solche Meinungsänderungen 
müssen nicht publiziert werden. 
 
Copyright Hinweis 

 
© 03/2018. Herausgeber dieses Werks ist die Partnerschaftsgesellschaft Feuerer & Partner – Steuerberater Rechtsanwalt mit Sitz in Burglengen-
feld. Wir weisen darauf hin, dass das Urheberrecht sämtlicher Texte und Grafiken in diesem Werk bei uns als Herausgeber und gegebenenfalls bei 
den einzelnen Autoren liegt. Begründete Urheberrechte bleiben ausdrücklich vollumfassend vorbehalten. Jede Form der Vervielfältigung z. B. auf 
drucktechnischem, elektronischem, optischen, foto-mechanischem, digitalen oder ähnlichem Wege – auch auszugsweise – bedarf der ausdrückli-
chen schriftlichen Einwilligung des Herausgebers bzw. Autors. Es ist Dritten nicht gestattet, das Werk – auch auszugsweise – zu vervielfältigen.  
 
Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. Für Fragen 
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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